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BITTE LESEN SIE SICH DIESES MERKBLATT SORGFÄLTIG DURCH! 

Belehrung gem. § 34 Abs. 5 S. 2 Infektionsschutzgesetz 

Wenn Sie eine ansteckende Erkrankung haben und die Schule oder andere 
Gemeinschaftseinrichtungen besuchen, in die Sie jetzt eintreten wollen, können Sie andere 
Schülerinnen und Schüler oder Lehrerinnen und Lehrer anstecken. 

Um dies zu verhindern möchten wir Sie mit diesem Merkblatt über Ihre Pflichten, 
Verhaltensweisen und das übliche Vorgehen unterrichten, wie es das Infektionsschutzgesetz 
vorsieht. In diesem Zusammenhang sollen Sie wissen, dass Infektionskrankheiten in der Regel 
nichts mit mangelnder Sauberkeit oder Unvorsichtigkeit zu tun haben. Deshalb bitten wir Sie 
stets um Offenheit und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Das Gesetz bestimmt, dass Sie nicht in die Schule oder andere Gemeinschaftseinrichtungen 
gehen dürfen, wenn 

1. Sie an einer schweren Infektion erkrankt sind, die durch geringe Erregermengen verursacht 
wird. Dazu gehören Diphtherie, Cholera, Typhus, Tuberkulose oder durch EHEC-Bakterien 
verursachter 
Brechdurchfall sowie die bakterielle Ruhr. Alle diese Krankheiten kommen in Deutschland 
nur in 

Einzelfällen vor (außerdem nennt das Gesetz noch virusbedingte hämorrhagische Fieber, 
Pest und Kinderlähmung, es ist aber höchst unwahrscheinlich, dass diese 
Krankheitserreger nach Deutschland mitgebracht und hier weiter übertragen werden); 

2. bei Ihnen eine Infektionskrankheit vorliegt, die in Einzelfällen schwer und kompliziert 
verläuft bzw. verlaufen kann, dies sind Keuchhusten, Masern, Mumps, Scharlach, 
Windpocken, Hirnhautentzündung durch Haemophilus Influenzae b-Bakterien, 
Meningokokken-lnfektionen, ansteckende Borkenflechte, Hepatitis (infektiöse Gelbsicht) A 
und E (E ist bei uns ebenfalls nicht verbreitet, kann aber aus dem Urlaub mitgebracht 
werden); 

3. Sie unter Kopflaus- oder Krätzmilbenbefall leiden und die Behandlung noch nicht 
abgeschlossen ist. 

Die Übertragungswege der aufgezählten Krankheiten sind unterschiedlich. 

Viele Brechdurchfälle und Hepatitis A (und E) kommen durch Schmierinfektionen zustande oder 
es handelt es sich um sogenannte Lebensmittelinfektionen. Die Übertragung erfolgt dabei 
durch mangelnde Händehygiene bzw. durch verunreinigte Lebensmittel, nur selten über 
Gegenstände (Handtücher; Möbel). Durch Tröpfchen werden z.B. Masern, Mumps, 



Windpocken und Keuchhusten übertragen. Die Verbreitung von Krätzmilben, Läusen sowie der 
ansteckenden Borkenflechte erfolgt über Haar- und Hautkontakte. 

Diese Infektions- bzw. Verbreitungswege erklären, warum in Gemeinschaftseinrichtungen 
besonders günstige Bedingungen für eine Übertragung der aufgezählten Krankheiten bestehen. 
Wir bitten Sie deshalb, bei ernsthaften Erkrankungen immer den Rat Ihres Hausarztes in 
Anspruch zu nehmen (z.B. bei hohem Fieber, auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen; 
Durchfällen länger als einen Tag und anderen besorgniserregenden Symptomen, wie z.B. 
abnormem Husten oder Halsschmerzen mit auffallendem Mundgeruch) oder auch bei 
Läusebefall. 
 
Durch Erlass des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport sind die Schulleitungen zur 
Belehrung  
gem. §34 Infektionsschutzgesetz aller Schülerinnen und Schüler, bei Minderjährigen der Eltern 
bzw. Sorgeberechtigten, verpflichtet. 
 
 
Bitte lesen Sie sich das Merkblatt (Belehrung) genau durch und handeln Sie im Falle einer 
ernsthaften Erkrankung entsprechend! Es besteht kein aktueller Anlass einer Erkrankung und 
auch kein Grund zur Beunruhigung. Es handelt sich bei der Belehrung nach §34 
Infektionsschutzgesetz um eine gesetzlich vorgeschriebene Maßnahme, um im Falle möglicher 
ernsthafter Erkrankungen richtig handeln zu können und Ansteckungen zu vermeiden. 
 
Besonders wichtig ist vor allem auch seit dem Auftreten von SARSCoV2 und COVID-19 die 
Einhaltung der Hygieneregeln (Abstand, Händedesinfektion, medizinische Maske, Lüften etc.). 
Achten Sie auf die aktuell bestehenden Gesetze, Verordnungen und Regeln. Sie finden die 
jeweils aktuellen Informationen auf unserer Schulhomepage. Wichtig ist aber: falls Sie bei sich 
Anzeichen einer COVID-19-Infektion (Husten, Erkältungssymptome, Atemnot, Kopfschmerzen 
und Störungen des Geschmacks- oder Geruchssinns, Durchfall) bemerkten, geben Sie bitte 
umgehend der Schule bzw. dem/der  Klassenlehrer*In Bescheid und lassen Sie sich testen. Dies 
gilt auch nach ungeschützten Kontakt  
< 1,5 m zu positiv getesteten Personen. 
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